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H 4 . Personen derderlet Geschlechts dürfen
mcht - usammenbaden .

8 5 . DaS Mitbringen von Hunden cm die
öffentlichen Badeplätze ist verboten .

8 6 . Nähere Bestimmungen für das Baden
innerhalb einer Gemarkung können durch ortS -
polizeiliche Vorschrift getroffen werden .
- 8 Zuwiderhandlung « !'' werden aurarond
des 8 75 P .St .GB an Geld bis zu 10 Mt .
bestraft

- tust,rnch der Maul - und Klauenseuche
i» Brette « betreffend .

Wegen Ausbruchs der Maul - und Klauen
leuche in Breiten wird gemäß F 168 der
Aussührungsvorschristerr zum Viehseuchengefttz
für die Orte Berghausen , Jöhlmgen . Klein -
steinbach , KönigSbach , Singen , Söllingen ,
Weingarten , Wilferdingen und Wöschbach
folgendes angcordnet :

Es ist verboten :
1 . Die Abhaltung von Klamnviehmnrktcn ,

mit Ausnahme der Schlachtmehmärkce in
Schlachtv . ehhöfen , sowie der Auftrieb von
Klanenvieh aus Jahr - und Wochenmürlte .
Dieses Verbot erstreckt sich auch auf markt¬
ähnliche Veranstaltungen .

2 . Der Handel mn Klauenvieh , sowie mit
Geflügel , der ohne vorgänstge Bestellung
entweder außerhalb des GemenidebezickS der
gewerblichen Niederlassung des Hünd -erS oder
ohne Begründung einer solchen statlsindet . Als
Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler
ohne Mitsühren von Tieren und das Auf¬
käufen von Tieren durch Händler .

3 . Tie Veranstaltung von Versteigerungen
von Klauenvich . Das Verbot findet keine An¬
wendung auf die Versteigerungen auf dem
eigenen nicht gesperrten Gehöfte des Besitzers ,
wenn nur Tiere zum Verkauf kommen , die
sich mindestens 3 Monate im Besitze des Ver¬
steigerers befinden .

4 . Die Abhaltung von öffentlichen Tier¬
schauen mit Klauenvieh .

5 Das Weggeben von nicht ausreichend
erh tztcr Milch ausSammelmolkereien an land¬

wirtschaftliche Betriebe , in denen Klauenviey
gehalten wird , sowie die Verwertung solcher
Milch in den eigenen Viehbeständen der Mol¬
kerei , ferner die Entfernung der zur An¬
lieferung der Milch und zur Ablieferung der
M -lchrückstönde benutzten Gesäße aus der
Mvlkerer , bevor sie desinfiziert sind (Bergl .
tz II Ab : , l , Nr . 9 , 10 der Anweisung für
das DeSmfeklivnLvi rsahren )

Durlach den 8 Juni 1914 .
Großherzval ichsS Bezi rksamt .

Bekanntmachung.
Mit de n Ankauf von neuem Heu direkt von

der Wiese ist heule begonnen Die Zufuhr
kann bei gutem Wetter an j - dem Werktage
von vorin .ktagS 7 Uhr bis nachmittags 5 Uhr
erfolgen . Abgenommen wird nur durchaus
trockenes , nicht : m Schweiße befindliches Heu
Dieses muß aus süßen und nahrhaften Gräsern
und Kräutern bestehen . Saueres Heu bleibt
von der Annahme aasgc schlossen

Proviant amt Karlsruhe

Bekanntmachung.
Die Veranlagungsbrschcide über die zu

entrichtenden Wehrbeiträge sind nunmehr
zugestellt .

Es empfiehlt sich , daß die Personen sich
sofort beim Steuerkonmiissär melden , die
keinen Veranlagungsbeschrid erhalten haben ,
obwohl sie nach den Bestimmungen des Wehr¬
beitragsgesetzes glauben , beitragspflichtig zu sein .

Durlach den 8 . Juni 1914 .
Gr . Steuerkommlssär für den Bezirk Durlach .

GüterrechLsregistereintrag : Boßler
Johann Michael . Stewdrucker in Durlach , und
Berta Jnlchen Felder . Vertrag vom 22 . Mai
19l4 . Errungenschaftsgemcinschalt Als Vor -
behaltsgut der Frau ist erklärt : die in 8 2
des Vertrags angegebenen beweglichen Sachen ,
sowie alles , was die Frau durch Erbfolge ,
durch Vermächtnis oder als Pflichtteil erwirbt
oder was ihr unter Lebenden von einem
Dritten unentgeltlich zugewendet wird . Amts¬
gericht Durlach .
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Äu-ctgenpi eir : Die rinjpaltige Zeile oder >
deren Sianm Id Pfg.

Druck und Verlag von Adolf DupS
in Durlach. — Fernsprecher Nr. LV4 . ^

Nr . 30 . Mittwoch , 10. Jurri 1014 .
Tie Erlaffung eiuer Wahlordnung für

die Vertreter der Arbeitgeber uud
Versicherten im Ausschuß der Lan¬
desversicherungsanstalten betr .

Für die Wahl der Versicherungsvertreter
als Beisitzer des BersicherungsamtS Durlach
sind folgende Vorschlagslisten beim Versiehe
rungSmnt eingegangcn :

I . Albeitgeder .
Vorschlagsliste A :

1 . Widmann Jakob , Gipsermeister , Durlach .
2 . Krieger Philipp Jakob , Maurermeister

in Durlach .
3 . Braukmarm Johs . Herm . , Prokurist i , Fa .

Gusl . Genschow u . Eie . A G, , Durlach ,
4 . Heep Ferdinand , Prokurist i , Fa , Ma¬

schinenfabrik Gritzner A .G . , Durlach
5 . Vvit Siegfried , Fabrikant in Durlach ,
6 . Eckhardt Heinrich, Gutspächter in Hohen¬

wettersbach ,
7 . Dr , Engler Adalbert , Chemiker und 'Fa¬

brikleiter in Durlach .
8 . Silber Ludwig jr . , Direktor in Durlach .
9 . Bull Karl , Maler in Durlach .

10 . Bruun Thorwald , Direktor in Durlach .
11 . Schaber Wilhelm gen , Aug . , Direktor in

Durlach ,
12 . Trumpp Karl , Kaufmann in Durlach .

s13 . Zoller Karl , Landwirt in Durlach .
14 . Höfel Karl , Maurermeister in Durlach .
15 . Weißer Wilhelm , Prokurist i . Fa . Leder¬

fabrik Durlach Hcrrmann u . Ettlinger in
Durlach .

16 Fießler Friedrich , Fabrikant in Grötziiigeu .
17 . Falk David , Fabrikant in Durlach .
18 . Eglau Max jr . , Direktor in Durlach .

II . Versicherte,
a . Vorschlagsliste

1 . Stepper Daniel , Schlosser bei Gritzner ,
wohnh . in Aue ,

2 , Meier Philipp , Fabrikarbeiter bei Gritzner ,
wohnh. in AM.

3 . Rombach Anton , Lakier bei Gritzner ,
wohnh , in Durlach ,

4 . Kraut Friedrich , Fabrikarbeiter bei Gritzner ,
wohnh . in Hohenwettersbach .

5 . Tres ; Karl , Gutsaufseher bei Gutsver
waltuug Hohenwettersbach .

6 . Metzger Ludwig , Aufseher bei Gutsver -
waltung Hohenwettersbach .

7 . Hemmerich Martin , Arbeiter bei Guts¬
verwaltung Hohenwettersbach .

8 . Maier Friedrich , Dreher bei Genschow
u . Co . , wohnh . in Aue .

9 . Stork Josef , Schlosser bei Gritzner ,
wohnh . in Durlach .

10 . Knoch Fabian , Maschinenformer bei
Gritzner , wohnh . in Durlach .

11 . Kübel Heinrich , Stanzer bei Gritzner ,
wohnh . in Durlach .

12 . Pfau Julius , Schleifer bei Gritzner ,
wohnh . in Durlach .

13 . Paul August , Orgelbauer bei Voit und
Söhne , wohnh . in Durlach .

14 . Kern Franz , Schmied bei Gritzner , wohnh .
in Durlach .

15 . Doll Roman , Fabrikarbeiter bei Sebold ,
wohnh . in Stupferich .

16 . Kaiser Josef , Mechaniker bei Mall in
Berghausen , wohnh . in Berghausen .

17 . Schüchtle Wilhelm , Heizer bei Margarine¬
werke , wohnh . in Durl .-ich .

18 . Billmann Josef , Schleifer bei Gritzner ,
wohnh . in Durlach .

b . Vorschlagsliste L :
1 . Ftohr Friedrich , Expedient bei Geck u .

Co . Karlsruhe , wohnh . in Durlach .
2 . Steidinger Karl , Zimmermann bei Zim¬

mermeister König , wohnh . in Durlach .
3 . Benders Theodor , Lederarbeiter bei Herr¬

mann u . Ettlinger , wohnh . in Durlach .
4 . Benz Friedrich , Schlosser bei Bad . Ma¬

schinenfabrik Durlach , wohnh . inGrötzingen .
b . Kurz Wilhelm , Bohrer bei Gritzner , wohnh .

A Grötzingen .
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6 . Spindler Eduard , MetaNschleifer bei
Gritzner , wohnh . in Durlach .

7 . Hirschauer Jakob , Verbandsbeamter bei
Metallarbeiterverband Karlsruhe , wohnh .
in Durlach .

8 . Weiß Leopold , Polierer bei Gritzner ,
wohnh . in Durlach .

9 . Menzel Berthold , Fabrikarbeiter bei
Gritzner , wohnh . in Durlach .

10 . Grüninger Wilhelm , Werkmeister bei
Unterberg u . Helmle , wohnh . in Durlach .

11 . Dietrich Alfred , Schlosser bei Genschow
u . Co . , wohnh . in Durlach .

12 . Marzenell Otto , Schlosser bei Unterberg
u . Helmle , wohnh . in Durlach .

13 . Baudendistel Karl , Lederarbeiter bei Herr¬
mann u . Ettlinger , wohnh . in Durlach .

14 . Süß Hermann , Dreher bei Bad . Ma¬
schinenfabrik , wohnh . in Stafsorth .

15 . Wolf Heinrich , Bierbrauer bei Brauerei
Eglau , wohnh . in Durlach .

16 . Langensteiu Otto , Schreiner , wohnh . in
Durlach .

17 . Scheidt Ludwig , Fabrikarbeiter bei Gritzner ,
wohnh . in Grötzingen .

18 . Grether Gottlieb , Bierbrauer bei Brauerei
Eglau , wohnh . in Aue .

Da seitens der Arbeitgeber nur eine
Vorschlagsliste eingereicht wurde , so findet bei
diesen keine Wahl statt . Die oben unter
Ziffer 1 verzeichneten Personen gelten daher
als gewählt und zwar die unter Ziffer 1 — 6
aufgeführten Arbeitgeber als Beisitzer , die
unter 7 — 18 genannten als Stellvertreter .

Die Wahl bei der Gruppe der Ver¬
sicherten findet am Samstag den 20 . ds .
Mts ., Vorm . 11V, —12 Uhr, im Geschäfts¬
zimmer Nr . 2 des Großh . Bezirksamts hier statt .

Den wahlberechtigten Vorstandsmitgliedern
der Krankenkassen ist hierzu besondere Ein¬
ladung zugegangen .

Durlach den 3 . Juni 1914 .
Gr . Bez .Amt — Vers .Amt .

Der Wahlleiter :

_ Fischer .
_

Den Geschäftsbetrieb der Schrank¬
drogisten betr .

Wir weisen aus die wirtschaftlichen und ge¬
sundheitlichen Gefahren hin , die beim Verkauf
von Arzneimitteln durch Schrankdrogisten da¬
durch herbeigesührt werden können , daß die
Besitzer solcher Schränke häufig weder mit
der Art und Wirkungsweise , noch mit der
etwaigen Schädlichkeit des Inhalts der Schränke
vertraut sind ; vielfach werden auch schlecht
gewordene und zersetzte Mittel feilgehalten

Auch die Besitzer der Drögenschränke e»
leiden vielfach eine Schädigung , da der von
dem Verkäufer in Aussicht gestellte Umsatz
oft ausbleibt und ein Teil der Mittel bei
langer Lagerung verdirbt .

Wir warnen daher vor der Erwerbung von '

Drogenschränken .
Die Eröffnung eines Handels mit D . ogen

ist anzeigepflichtig
Bei Zuwiderhandlungen gegen die bestehen¬

den Vorschriften (Verordnung vom 3l . Mai
1899 ) müßten wir gegen die Besitzer der
Drogenschränke strafend einschreitea und ge¬
gebenenfalls aufgrund von 8 35 Gew O
gegen sie Vorgehen .

Dur lach den 26 Mai 19l4 .
GroßherzvglicheS Bezirksamt .

Die Handhabung der Stratzerrpolizei
betreffend .

Nach den in der letzten Zeit gemachten Wahrnehm¬
ungen werden die polizeilichen Vorschriften über die
Beleuchtung von Fuhrwerken und Fahrrädern , welche
nach eingetretener Dunkelheit auf öffentlichen Wegen
und Plätzen fahren , sowie über die Beleuchtung von
Verkehrshemmnissen während der Nachtzeit vielfach
nicht genügend beachtet . Auch wird darüber geklagt ,
daß durch Schlafen der Fuhrleute auf den Wagen
während der Fahrt häufig die Sicherheit aus den
Straßen erheblich gefährdet wird .

Es werden deshalb nachstehend die bezüglichen Vor¬
schriften zur öffentlichen Kenntnis gebracht .

Gegen Uebertretungen dieser Bestimm¬
ungen wird mit verschärften Strafen ein¬
geschritten werden .

8 13 der Straßenpolizeiordnuug :
Beleuchtung der während der Dunkelheit

fahrenden Fuhrwerke .
Fuhrwerke , welche nach eingetretener Dunkelheit

aus öffentlichen Wegen fahren , müssen mit einer hell¬
leuchtenden Laterne versehen sein, wobei die Führung
rot > der grün geblendeter Laternen untersagt ist.

8 2 der V .O . vom 7 . November 1907 , den
Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen

und Plätzen betr .
Jedes Fahrrad muß versehen sein :

3 wahrend der Dunkelheit und bei starkem Nebel
mit einer hellbrennenden Laterne mit farblosen Gläsern ,
welche den Lichtschein nach vorn auf die Fahrbahn wirst .

8 5 der Strafienpolizeiordnung :
Beleuchtung von aus öffentlichen Wegen und

Plätzen ausgestellten Gegenständen .
Wer aus öffentlichen Wegen und Plätzen Gegen -

stände , durch welche der freie Verkehr gehindert wer¬
den kann , ausstellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu sorgen , daß dieselben während der Dunkelheit ge¬
nügend beleuchtet sind . Diese Verpflichtung liegt , wenn
Fuhrwerke durchreisender Personen auf öffentlichen
Wegen und Plätzen während der Dunkelheit aufgestellt
sind , sowohl dem Leiter des Fuhrwerks , als dem Wirte
ob , bei welchem der Reisende eingestellt hat .

8 123 Ziffer 5 Polizeistrasgesetzbuch :
An Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu

l -t Tagen wird bestraft :
Wer bei Leitung eines Fuhrwerks sich durch Schlafen

oder sonstiges Verschulden in eine Lage gebracht hat ,

daß er sein Gespann nicht mehr gehörig zü lenken
imstande ist .

Die Bürgermeisterämter werden beauftragt , diese
Verfügung in der Gemeinde wiederholt in orts¬
üblicher Weise bekannt zu machen und die Polizei¬
diener anzuweisen , alle derartigen Zuwiderhandlungen
zur Anzeige zu dringen .

Durlach den 26 . Mai 1914
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Die öffentlichen Lotterien nnd Aus¬
spielungen betreffend.

Es wurde wiederholt die Wahrnehmung
gemacht , daß die Bestimmungen des Lotterie -
gesetzeS vom 26 . April >912 (Ges u . V .O Bl .
S 135 ) insbesondere über das unzulässige
Spielen in auswärtigen Lotterien nicht ge¬
nügend bekannt sind und häufig übertreten
werden . Wir machen daher darauf aufmerk¬
sam , daß nach 8 2 des Gesetzes mit Geld¬
strafe bis zu 600 *4 oder im Nichtbetreibungs¬
falle mit Haft besttast wird , wer in einer
nicht erlaubten oder zugelasicnen Lotterie oder
Ausspielung spielt . Zugelasserr sind in Baden
außrr den vom Gr Ministerium des Innern ,
den Gr . Lander kommissären , den Gr Bezirks¬
ämtern im Einzelsalle genehmigten badischen
Privailotterien nur einzelne außerbadische
Privat ! o : terien , deren Zulassung im StaatS -
anze ^gsr besonders bekannt gegeben wird , so¬
wie die Preußisch - süddeutsche Klasssnlotrerie
Andere Lotterien , insbesondere alle anderen
Skoatklotterien sind verboten D ^r Vertrieb ,
die Anpreisung und der Bezug ihrer Lose ist
strafbar Verbmen und strafbar ist ferner die
gewerbsmäßige Bildung von LaSgesellschasten
und der gewerbsmäßige Vertrieb van Anteilen
von Prämien und Ser enlosen ( 88 8 und 9
des Gesetzes ) .

Durlach den 2 Juni 19l4
Großherroal ' ch -s Bezirksamt _

Die Bekämpfung der Maul - nnd Klauen¬
seuche betreffend .

Das Gr . Bezirksamt Ettlingen macht
bekannt :

Wegen Ausbruchs der Maul - und Klauen¬
seuche in Steinmauern und Kuppenheim Bez .
Rastatt , sowie in Karlsruhe und Beiertheim
wird gemäß § 168 der AuSsuhrunqsvorschriften
zum Viehseuchsrgesttz für sämtliche Gemein¬
den des Amtsbezirks Ettlingen mit
Ausnahme von Burbach , Busenbach , Etzenrot ,
Pfaffenrvt , Reichenbach , Schietberg , Schlutten¬
bach , Schöllbronn und Spessart folgendes an -
geordnet :

ES ist verboten :
1 . Dis Abhaltung von Klauenviehmärkten ,

mit AuSnabme der Schlachtmehmärkte in
Schlachtviehhösen , sowie der Auftrieb von

Klauenvieh auf Jahr - und Wochenmärkte .
Dieses Verbot erstreckt sich auch auf markt¬
ähnliche Veranstaltungen .

2 . Der Handel nisi Klauenoieh , sowie mit
Geflügel , der ohne vorgänzige Bestellung
entweder außerhalb des Gemeindebezirks der
gewerblichen Niederlassung des Händlers oder
ohne Begründung einer solchen stallfindet . Als
Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler
ohne Mitführen von Tieren und das Auf¬
käufen vvn Tieren durch Händler .

3 Die Veranstaltung von Versteigerungen
von Klauenvieh . Das Verbot findet keine An¬
wendung auf die Versteigerungen auf dem
eigenen nicht gesperrten Gehöfte des Besitzers ,
wenn nur Tiere zum Verkauf kommen , die
sich mind stenS 3 Monate im Besitze des Ver¬
steigerers befinden .

4 . Die Abhaltung von öffentlichen Tier¬
schauen mit Klauenvieh .

5 Das Weggcben von nicht ausreichend
erh hier Milch aus Sammelmolkereien an land
wirtschaftliche Betriebe , in denen Klauenvieh
gehalten wird , sowie die Verwertung solcher
Milch in den eigenen Viehbeständen der Mol¬
kerei , ferner dis Entfernung der zur An¬
lieferung der Milch und zur Ablieferung der
M lchrückstönds benutzten Gesäße ans der
Molkerei , bevor sie desinfiziert sind (Bergl .
8 1l Abi . 1 , Nr . 9 , 10 der Anweisung für
das Desinfektionsverfahren )

Durlach den 8 . Juni 1914
Großherzogliches Bezirksamt

Das Baden in öffentlichen Waffern betr .
Nachstehend bringen wir die bezukspolizei -

lchs Vorschrift vom 13 Juli 1900 , „ das
Baden in öffentlichen Wassern betreffend "

, zuc
Darnachachtung in Erinnerung .

De Ortspolizeibeböcden werden
gleichzeitig beauftragt , dis Badeplatze alsbald
zu bestimmen und die Beobachtung der Vor¬
schriften gewissenhaft zu überwachen .

Durtach den 5 . Juni 19l4 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Bezirkspolizeiliche Vorschrift .
8 1 . Das Baden in den Fiüss n , Bächen

und sonstigen Wassern des Amtsbezirks außer¬
halb geschlossenec Badeanstalten in nur an den
von den Ortspolizeibehörden dazu bestimmten
öffcn ' lich .' n Badeplätzen g stattet .

8 2 . Die Badenden müssen mit Badehosen
oder entsprechenden Badeanzügen bekleidet sein .

8 3 Zur Nachtzeit , d v eine Stunde nach
Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnen¬
aufgang , ist das Baden im Freien untersagt .
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